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AuslAndsbezogener extremismus

Samidoun – Palestinian Samidoun – Palestinian 
Solidarity NetworkSolidarity Network

Sitz/Verbreitung Verbreitung: weltweit, mit Schwerpunkten in Nordamerika 

und Europa, insbesondere Berlin

Gründung/Bestehen seit 2011 gegründet, in Deutschland seit dem 2. November 2023 

verboten und aufgelöst

Struktur/ Repräsentanz Internationales Netzwerk mit sogenannten „Chaptern“ in 

einzelnen Ländern mit gebietsverantwortlichen Funktionä-

ren. Ein Gründungsmitglied und Führungsfunktionär hielt 

sich von 2015 bis 2019 in Deutschland auf.

Strukturen in Deutschland: Samidoun Deutschland 

mit eigenem „Deutschland-Koordinator“, die Jugend-

organisation HIRAK – Palestinian Youth Mobilization 

Jugendbewegung (Germany) und Hirak e.V.

Mitglieder/Anhänger/ 

Unterstützer 2023

bundesweit circa 50, NRW: circa 5

Veröffentlichungen Eigener Internetauftritt und Nutzung von sozialen 

Netzwerken

Kurzporträt/Ziele Samidoun wurde im Jahr 2011 durch im Ausland lebende 

Mitglieder der Volksfront für die Befreiung Palästinas 

(PFLP) gegründet. Die PFLP ist seit 2002 von der Euro-

päischen Union als Terrororganisation gelistet. Israel hat 

Samidoun im Jahr 2021 als Auslandsnetzwerk der PFLP 

ebenfalls als Terrororganisation eingestuft. Samidoun ver-

folgt nach eigenen Angaben das Ziel der Unterstützung von 

„palästinensischen Gefangenen“.  
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Tatsächlich besteht der Zweck von Samidoun daneben in 

der grundsätzlichen und globalen Unterstützung eines so-

genannten „Widerstands- oder Befreiungskampfes“ gegen 

eine vermeintliche „Besatzung“ durch den Staat Israel. 

Samidoun fordert die Errichtung eines palästinensischen 

Staates vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer, welcher 

das ganze Staatsgebiet Israels umfasst (Parole: „From the 

river to the sea, Palestine will be free“). Dadurch wird das 

Existenzrecht des Staates Israel negiert.

Finanzierung Spenden

Grund der Beobachtung/Verfassungsfeindlichkeit

Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins Samidoun – Palestinian Solidarity Network 

einschließlich seiner Teilorganisationen verstoßen gegen den Gedanken der Völkerver-

ständigung und richten sich gegen das friedliche Zusammenleben von Deutschen und 

Ausländern und von verschiedenen Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentli-

che Ordnung sowie sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland.

Die Vereinigung befürwortet Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politi-

scher Belange. Sie ruft diese durch eigene Agitation hervor. Samidoun unterstützt 

Vereinigungen wie unter anderem die Terrororganisation Volksfront für die Be-

freiung Palästinas (PFLP), die Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlassen, 

befürworten und androhen. Meist erfolgt die Unterstützung t propagandistisch, aber 

auch durch die Beschaffung von Mitteln und die Rekrutierung neuer Anhänger. Von 

dem Betätigungs- und Vereinsverbot sind neben Kennzeichen und Symbolen des Netz-

werks auch die bisherige Website sowie zahlreiche mit dem Verein assoziierte Präsen-

zen und Konten auf verschiedenen sozialen Netzwerken erfasst. 

Rechtliche Grundlage für die Beobachtung von Samidoun in Nordrhein-Westfalen ist  

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 VSG NRW.

Samidoun selbst wurde einschließlich seiner Teilorganisationen mit Verfügung vom 2. 

November 2023 durch das zuständige Bundesministerium des Inneren und für Heimat 

verboten und aufgelöst. Gegen die Verbotsverfügung hat Samidoun Klage vor dem 

BVerwG erhoben. 
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Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum sind diverse Aktivitäten von Samidoun in Nordrhein-Westfalen 

bekannt geworden, darunter die Anmeldung, Teilnahme oder Bewerbung von Ver-

sammlungen. So gab es auch bereits im Frühjahr des Jahres 2023 Kundgebungen und 

Demonstrationen, für die auch Samidoun mobilisiert und diese in Kooperation mit an-

deren Organisationen oder Vereinen zum Teil durchgeführt hat.

Öffentlichkeitswirksames Auftreten von Samidoun wird 

insbesondere durch das Präsentieren der eigenen Flag-

ge und Symbole ergänzt, so beispielsweise beim „Tag 

der palästinensischen Gefangenen“ am 15. April 2023 

in Köln. Neben dem realtweltlichen Auftreten agierte 

Samidoun vermehrt über soziale Medien und warb dort 

für diverse Veranstaltungen in ganz Nordrhein-West-

falen. Ferner stand in Deutschland eine Solidaritäts-

kampagne für den in Berlin ansässigen Deutschland-

Koordinator von Samidoun im Vordergrund, welchem 

aufgrund seiner Aktivität für die Vereinigung nach 

eigener Angabe eine aufenthaltsrechtliche Maßnahme 

drohen sollte. An dieser Solidaritätskampagne be-

teiligten sich auch andere propalästinensische Akteure 

– Einzelpersonen sowie Gruppierungen – aus Nord-

rhein-Westfalen.

Als Reaktion auf die terroristischen Angriffe der HAMAS vom 7. Oktober 2023 trat 

Samidoun am 9. Oktober 2023 mit dem Deutschland-Koordinator bei einer Ver-

sammlung in Duisburg-Hochfeld auf. Dabei bezeichnete dieser sich und die Teilnehmer 

der Versammlung als Nachfolger von Izz ad-Din al-Qassam, dem Namensgeber der al-

Qassam-Brigaden, dem paramilitärischen Arm der HAMAS.

Bei von Samidoun unterstützten pro-palästinensischen Demonstrationen ist es 

nach den Terroranschlägen auf den Staat Israel zu antisemitischen, israelfeindlichen 

Sprechchören und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Samidoun 

lud darüber hinaus regelmäßig zu Diskussionsrunden ein, die online oder in Präsenz 

durchgeführt wurden. 

Einladung zur Demonstration  
zum Tag der palästinensischen  
Gefangenen am 15. April 2023  
in Köln auf der Samidoun-Website
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Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Nach dem Verbot von Samidoun nahm das öffentlichkeitswirksame Auftreten stark 

ab, was auch durch die erfolgte Sperrung der Konten in den sozialen Medien bedingt 

ist. Bei Versammlungen sind die Fahnen und Symbole von Samidoun nicht mehr 

aufgefallen. Anfang Dezember 2023 wurde das Auftreten des nunmehr ehemaligen 

Deutschland-Koordinators bei einer Diskussionsveranstaltung in Duisburg-Marxloh be-

kannt. Die Einstellung der Tätigkeiten in Gänze ist jedoch nicht zu erwarten. Vielmehr 

kann mit einer überwiegend konspirativen Fortführung von Aktivitäten durch Sami-

doun gerechnet werden. 

Pro-Palästina-Demonstration in Köln am 15. April 2023



Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen 2023

 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Vorwort
	Vorbemerkung
	Kompakt
	Extremismus in Zahlen
	Personenpotenziale in Nordrhein-Westfalen
	Entwicklung der Politisch motivierten Kriminalität (PMK)

	Sonderthema: Nahost-Konflikt und Auswirkungen auf extremistische Szenen in NRW
	Antisemitismus
	Rechtsextremismus
	Im Fokus: Verbotsverfahren gegen rechtsextremistische Organisationen
	Die Heimat (bis Mai 2023 NPD)
	Aufbruch Leverkusen
	Völkisch-nationalistischer Personenzusammenschluss innerhalb der Alternative für Deutschland  (AfD), ehemals „Flügel“
	Junge Alternative Landesverband Nordrhein-Westfalen
	Der III. Weg
	Die Rechte
	Identitäre Bewegung Deutschland e.V. (IBD) und Nachfolgestrukturen
	Neonazis
	Subkulturell geprägter Rechtsextremismus 
	Reichsbürger und Selbstverwalter
	Rechtsextremistische Zeitschriften
	Rechtsterrorismus
	Rechtsextremismus im Internet	

	Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates
	Linksextremismus
	Im Fokus: Dogmatische Kleingruppen
	Linksjugend [‚solid] Nordrhein-Westfalen
	Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
	Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 
	Autonome Linksextremisten 

	Auslandsbezogener Extremismus
	Im Fokus: Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei – Auswirkungen in der Ülkücü-Bewegung  
	Ülkücü-Bewegung(Graue Wölfe)
	Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-Front (Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi – DHKP-C) 
	Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Volkskongress Kurdistans (KONGRA-GEL) und unterstützende Organisationen 
	Samidoun – Palestinian Solidarity Network

	Islamismus
	Im Fokus: Salafismus als Lifestyle
	Extremistischer Salafismus
	HAMAS
	Hizb Allah (Partei Gottes) und schiitischer Islamismus
	Hizb ut-Tahrir (Islamische Befreiungspartei – HuT)
	Kalifatsstaat (Hilafet Devleti)
	Muslimbruderschaft (unter anderem Deutsche Muslimische Gemeinschaft, DMG)
	Milli Görüş-Bewegung
	Türkische Hizbullah (TH)
	Furkan-Gemeinschaft

	Scientology Organisation (SO)
	Spionageabwehr und Wirtschaftsschutz
	Im Fokus:  Das Gefährdungspotenzial iranischer Nachrichtendienste in Deutschland und NRW
	Spionage, Proliferation und sicherheitsgefährdende Aktivitäten für fremde Mächte
	Cyberangriffe ausländischer Staaten
	Wirtschaftsschutz und Geheimschutz in der Wirtschaft

	Präventionsarbeit und Aussteigerprogramme
	Im Fokus: Wegweiser im Internet – Niederschwelliger Beratungszugang per Live-Chat 
	Übergreifende Konzepte und Vernetzung
	Präventionsprogramm Wegweiser –Stark ohne islamistischen Extremismus
	VIR – Veränderungsimpulse setzen bei rechtsorientierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen
	Aussteigerprogramme 
	Veranstaltungen, Vorträge und Fortbildungen
	Digitale Angebote und Veröffentlichungen 

	Über den Verfassungsschutz
	Index

